
Zahlungsprobleme 
wegen Corona

In  Zeiten  von  Corona  haben  viele  Menschen  weniger  Geld.  Durch  das  Hilfspaket  der

Bundesregierung  ist  es  möglich,  bestimmte  Rechnungen  erst  später  zu  bezahlen.

Ein Zahlungsaufschub ist in manchen Fällen sinnvoller, als vorschnell Verträge zu kündigen.

Was sind die Voraussetzungen, um diese Rechnungen später zahlen zu können? 

Diese Checkliste hilft bei der Prüfung und Planung:

Wegen Corona

... hat man seine Arbeit verloren.

...ist man in Kurzarbeit.

...arbeitet man weniger, um Kinder oder Angehörige zu betreuen.

Deshalb hat man weniger Geld zur Verfügung.

Nun gibt es Zahlungsprobleme bei den Verträgen für

Strom, Telefonrechnung, Pflichtversicherung und/oder Kredite?

Hier müssen vorab folgende Fragen geklärt werden:

• Ist der Vertrag vor dem 8.3.2020 abgeschlossen worden?

Bei Krediten vor dem 15.3.2020?

Bei Pflichtversicherungen vor dem 8.3.2020? (Zu den Pflichtversicherungen 

gehören vor allem die private Krankenvollversicherung, 

die private Pflegepflichtversicherung und die Kfz-Haftpflichtversicherung.)

• Soll das Geld zwischen dem 1.4.2020 und dem 30.6.2020 bezahlt werden?

• Kann man nachweisen, dass die Rechnungen wegen Corona nicht bezahlt

werden können? 

Wenn es Zweifel bei der Beantwortung der vorherigen Fragen gibt:

Dann lassen Sie sich unbedingt rechtlich beraten!
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